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Anfrage zum Ahornbaum und Bauprojekt behindertengere chtes Wohnen, Schmelzerstr. 12  
(Ihr Anschreiben vom 13.10.200) – 370/2008 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Bauer, 
 
zu Ihren Fragen: 
1. Der Baum kann nicht erhalten werden. Für den Ahorn erfolgte eine Fällgenehmigung unter Vor-

behalt der Erteilung der Baugenehmigung. Diese wird rechtskräftig mit der Bauanzeige. 
 
2. Für den Ahorn auf dem Grundstück in der Schmelzerstraße lag dem Umweltamt ein Antrag auf 

Fällung im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme vor.  
Gemäß Baumschutzsatzung § 6 Abs. 1. Nr. 2 ist dem Antragsteller eine Ausnahmegenehmigung 
für Eingriffe in den Baumbestand zu erteilen, wenn eine nach baurechtlichen Bestimmungen zu-
lässige Nutzung sonst nicht verwirklicht werden kann. 
Nach Prüfung der Bauunterlagen steht der Baum im Baufeld. Die Baumaßnahme lt. Bauantrag 
kann nur nach Beseitigung des Baumes ausgeführt werden. Somit ist gem. der Baumschutzsat-
zung für die Fällung die Genehmigung zu erteilen. 

 
3. Im Sinne § 2 Abs. 1 Pkt. 1 der Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Eisenach 

vom 23.12.1997 (Baumschutzsatzung) sind alle Einzelbäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 35 cm, in einem Meter Höhe über dem Erdboden gemessen, geschützte Bäume. 
Ausgenommen bestimmte in Abs. 4 der Satzung aufgezählte Bäume. Somit unterliegen auch die 
Bäume im Bereich zwischen Schmelzer- und Lutherstraße der Baumschutzsatzung. 

 
Ich hoffe, Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Doht 
Oberbürgermeister 
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